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Art. 24  Gegenstand, Zweck und Erforderlichkeit von Raumordnungsverfahren 
 
(1) Gegenstand von Raumordnungsverfahren sind Vorhaben von erheblicher überörtlicher 
Raumbedeutsamkeit.

(2) 1Vorhaben nach Abs. 1 sind vor der Entscheidung über die Zulässigkeit in einem 
Raumordnungsverfahren auf ihre Raumverträglichkeit zu überprüfen. 2Hierbei sind die raumbedeutsamen 
Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten, einschließlich der überörtlich 
raumbedeutsamen Belange des Umweltschutzes, zu prüfen; insbesondere werden die Übereinstimmung 
mit den Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen geprüft. 3§ 49 Abs. 1 UVPG findet keine Anwendung. 4Gegenstand der Prüfung nach Satz 
2 sind auch die vom Träger des Vorhabens eingeführten Alternativen. 5Die nach Art. 25 Abs. 1 Sätze 1 und 
2 zuständige Landesplanungsbehörde kann beim Träger des Vorhabens darauf hinwirken, dass ernsthaft in 
Betracht kommende Alternativen eingeführt werden. 6Raumordnungsverfahren werden ausschließlich im 
öffentlichen Interesse durchgeführt.

(3) Von einem Raumordnungsverfahren kann abgesehen werden, wenn das Vorhaben

1.  Zielen der Raumordnung offensichtlich entspricht oder widerspricht oder
 
2.  den Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung angepassten Bebauungsplans nach § 30 Abs. 
1 oder § 12 des Baugesetzbuchs (BauGB) entspricht oder widerspricht und sich die Zulässigkeit des 
Vorhabens nicht nach einem Planfeststellungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren mit den 
Rechtswirkungen der Planfeststellung bestimmt.

 


